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§ 78 BVergGVS 2012
Kommunikationswege

 BVergGVS 2012 - Bundesvergabegesetz Verteidigung und Sicherheit 2012

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 31.05.2023

(1) Der Auftraggeber hat den Kommunikationsweg oder die Kommunikationswege, auf denen Angebote auf

elektronischem Weg eingereicht werden können, nicht diskriminierend festzulegen und zusammen mit einer

elektronischen Adresse, an die die Angebote zu übermitteln sind, spätestens in den Ausschreibungsunterlagen

bekannt zu geben.

(2) Der festgelegte Kommunikationsweg oder die festgelegten Kommunikationswege müssen zum Aufbau einer von

Ende zu Ende gesicherten Verbindung geeignet sein.

In Kraft seit 01.04.2012 bis 31.12.9999
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